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REIF-BREITWIESER 

Betrifft: Entwurf eines Amnestiegesetzes 1985, Begutachtung 

Das Bundeskanzleramt übermittelt als Anlage 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über eine 

Amnestie aus Anlaß der vierzigsten Wiederkehr des Tages, an dem 

die Unabhängigkeit Österreichs wiederhergestellt wurde, und der 

dreißigsten Wiederkehr des Tages, an dem der österreichische 

Staatsvertrag unterzeichnet wurde (Amnestie 1985). 

Anlage 10. April 1985 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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18. März 1985 

Betrifft: Entwurf eines Amnestiegesetzes 1985, Begutachtung 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst beehrt sich, zu dem mit 

dem o. z. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes 

über eine Amnestie aus Anlaß der vierzigsten Wiederkehr ?es Ta­

ges, an dem die Unabhängigkeit Österreichs wiederhergestellt 

wurde, und der dreißigsten Wiederkehr des Tages, an dem der 

österreichische Staatsvertrag unterzeichnet wurde (Amnestie 

1985), folgendes mitzuteilen: 

In § 2 Abs. l zweiter Satz wird eine sinngemäße Geltung eines 

(nichtexist enten) § 1 Abs. 3 angeordnet. Dieses Redaktionsver­

sehen wäre durch Streichung von "und 3" zu beheben. 

Zu den Erläuterungen: 

Gemäß Z 94 der Legistischen Richtlinien 1979 wäre im Allgemei­

nen Teil der "Erläuterungen die Kompetenzgrundlage anzugeben, 

auf die sich der vorliegende Entwurf stützt. 

Der letzte Satz des ersten Absatzes sollte wie folgt formuliert 

werden: 
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"Diesem historischen Anlaß entspricht es • • •  Personen, die vor 

langer Zeit strafbare Handlungen begangen haben, durch einen 

Akt der Gesetzgebung Gnade zu gewähren, wenn dem nicht die be­

sondere Schwere der Straftat entgegensteht." 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geht davon aus, daß ein 

Vorblatt noch erstellt wjrd, in dem die Beschr�ibung der finan­

ziellen Auswirkungen, wie derzeit auf Seite 23 des Entwurfes, 

Berücksichtigung findet. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi­

dium des Nationalrates zugeleitet. 
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10. April 1985 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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